
438 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XVIII; GP 

Bericht 

des Bautenausschusses 

. über die Regierungsvorlage (376 der Beilagen) : 
Bundesgesetz, mit dem das Maß- und Eichge;. 

setz geändert wird 

Das Maß- und Eichgesetz aus dem Jahre 1950 
wurde 1973 und 1988 novelliert. Auf Grund der 
zunehmenden wirtschaftlichen Verflechtungen, der 
verstärkten internationalen Zusammenarbeit im 
Rahmen der EFT A und zwischen EFT A und EG 
sowie der Annäherung Österreichs an die Europäi
sche Gemeinschaft sind vorbereitende Maßnahmen 
zur Angleichung von Rechtsvorschriften an 
europäisches Recht und zum Abbau technischer 
Handelshemmnisse notwendig und daher eine 
neuerliche Novelle des Maß- und Eichgesetzes 
erforderlich. 

Ziel der Vorlage ist daher die Anpassung des 
" Gesetzes im Sinne der Problemstellung zur 

Wahrung der Interessen der Öffentlichkeit an 
richtig anzeigenden Meßgeräten im amtlichen und 
im rechtsgeschäftlichen Verkehr, im Gesundheits
wesen, im Umweltschutz und im Sicherheitswesen, 
Schaffung der Voraussetzungen für die Einführung 
von Vorschriften im Rahmen eines allfälligen 
Inkrafttretens des Europäischen Wirtschaftsraumes 
sowie eines allfälligen EG-Beitrittes. 

Im wesentlichen enthält der Entwurf folgende 
Änderungen: ' 

Anerkennung ausländischer Prüfergebnisse bei' 
Gleichwertigkeit der Prüfung und Gegenseitigkeit: 

Zulassungen zur Eichung, 
Eichungen, 
Herstellerzeichen für Maßbehältnisse (Fla
schen) u,nd Schankgefäße, 
Meßergebnisse von ausländischen Kalibrier
diensten, 
meßtechnische Kontrollen, 
Prüfungen zur Fertigpackungskontrolle; 

Zulassung von Meßgeräteteilen zur Vereinfa'
chung des ZulassungsverfahFens; 

Einführung der eichtechnischen Prüfung nach 
statistischen Methoden unter bestimmten Vor
aussetzungen; 
Einführung von Sicherungszeichen für die 
Verwendung von Meßgeräten nach der Repara
tur bis zur Eichung; 
Entfall der Eichpflicht für bestimmte Meßgeräte; 

, Einführung der Fertigpackungskontrolle ; 
Einführung eines Kalibrierdienstes. 
Der Bautenausschuß hat die gegenständliche 

Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 24. März 
1992 in Verhandlung genommen. 

An der Debatte beteiligten sich nach dem 
Berichterstatter der Abgeordnete P r o  b s t sowie 
der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen
heiten Dr. S c h ü s s e I. 

Die Abgeordneten R e s  c h und Dr. B a r  t e n -
s t e i n  brachten einen Abänderungsantrag ein, der 
wie folgt begründet wurde: 

Zu § 15 Z 7: 

Die Nacheichfrist für Transportbehälter auf 
Schiffen soll an die Geltungsdauer des Eichscheines 
nach der Schiffseichverordnung, BGBI. Nr. 667/ 
1989, angeglichen und daher auf zehn Jahre 
verlängert werden. 

Zu § 45 Abs. 6: 

Die Ermächtigung zur Anbringung von Siche
rungszeichen soll auch dann entzogen werden, 
wenn die fachliche und charakterliche Eignung 
nicht mehr gegegeben und damit die Verläßlichkeit 
in Frage gestellt ist. 

Zu § 59 Abs. 1 Z 2: 

Wenn auch die näheren Bestimmungen über die 
Akkreditierung von Kalibrierstellen durch V erord-
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. nung festgelegt werden, soll auch schon im Gesetz 
klargestellt werden, daß die Anforderungen an 
Kalibrierstellen auch die Erfordernisse hinsichtlich 
Personal, geeigneter Räumlichkeiten, Einrichtun
gen und Ausstattung mitumfassen. 

Zu § 66: 

Gleichzeitig mit der Neueinführung der Bestim
mungen über Herstellerzeichen bei Schankgefäßen 
durch die Novelle des Maß- und Eichgesetzes, 
BGBI. Nr. 74211988, mit 1. Jänner 1989 wurde eine 
Übergangsfrist bis 31. D�zember 1992 festgelegt. 
Da derzeit noch eine Vielzahl von Schankgefäßen 
ohne Herstellerzeichen in Verwendung sind, ist eine 

Dietachmayr 
Berichterstatter 

Verlängerung der Übergangsfrist aus volkswirt
schaftlichen Gründen erforderlich. 

Die weiteren Abänderungen dienten der Klarste!
lung, um mögliche Mißverständnissse zu vermeiden. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungsvor
lage 376 der Beilagen unter Berücksichtigung des 
Abänderungsantrages mit Stimmeneinhelligkeit an
genommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Bautenausschuß somit den A n  t r a g, der National-
rat wolle dem b e i  g e  d r u c k t e n G e s e t  z e n  t - . '

. w u r f die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. ,. 

Wien, 1992 03 24 

Dipl.-Kfm. Dr. K eime l  

Obmann 
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Bundesgesetz, mit dem das Maß- und 
Eichgesetz geändert wird , 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Maß- und Eichgesetz, BGBl. Nr. 15211950, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. 
Nr. 74211988, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 2 Abs. 6 Z 6 dritter Satz wird nach der 
Wortfolge "das Karat" der Ausdruck ,,(ct)" 
eingefügt. 

2. § 3 Abs. 4 lautet: 

,,(4) 

Faktoren Vorsätze 
Zeichen der 

Vorsätze 

1024 Yotta Y 
1021 Zetta Z 
1018 Exa E 
1015 Peta P 
1012 Tera T 
109 Giga G 
106 Mega M 
103 Kilo k 
102 Hekto h 
101 Deka da 
10-1 Dezi d 
10-2 Zenti c 
10-3 Milli m 
10-6 Mikro !! 
10-9 Nano n 
10-12 ,Piko p 
10-15 Femto f 
10-18 Atto a 
10-21 Zepto z 
10-24 Yocto y

" 

3. §'8 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Der Eichpflicht unterliegen die nachstehend 
genannten Meßgeräte, wenn sie im amtlichen oder 
im rechtsgeschäftlichen Verkehr verwendet oder 

, bereitgehalten werden: 

1. Meßgeräte zur Bestimmung der Länge, der 
Fläche und des Raumes sowie Fahrprei'san� 
zeiger (Taxameter) an Fahrzeugen, 

2, Meßgeräte zur Bestimmung der Masse 
einschließlich der Gewichtsstücke und Zähl
waagen, 

3. a) Mengenmeßgeräte für Gas, 
b) Mengenmeßgeräte für Flüssigkeiten, 
c) Mengenmeßgeräte für kalorisch� Energie 

. (Wärmezähler), ' 

4. a) Elektrizitätszähler ohne und mit Zusatz
einrichtungen oder Tarifeinrichtungen, 

b) elektrische Tarifgeräte in Verbindung mit 
Elektrizitätszählern, 

c) elektrische Meßwandler, 
5. Meßgeräte zur Bewertung von Getreide, 

Milch oder Milcherzeugnissen, 
6. a) Meßgeräte zur Bestimmung der Dichte 

von Flüssigkeiten, 
b) Meßgeräte_zur Gehaltsermittlung, sofern . 

sie auf der Messung des Raumes, der 
Dichte oder der Temperatur beruhen, 

c) Zustands-MengeniImwertedür Gase und 
Flussigkeiten, 

d) Refraktometer für die Bestimmung des 
Zuckergehaltes von Most; 

7. Härtevergleichsplatten und Härteprüfdia
manten, 

8. Meßgeräte zur Bestimmung des Druckes von 
Flüssigkeiten und Gasen, ausgenommen 
solche von überwachungspflichtigen Druck
gefäßen und Druckbehältern, 

9. Meßgeräte zur Bestimmung der Temperatur, 
10. Meßgeräte zur Bestimmung von Kennwerten 

des Schalls einschließlich der zugehörigen 
Prüfeinrichtungen, 

11. Dosimeter für Photonenstrahlung, die im 
Strahlenschutz verwendet werden (Strahlen
schutzdosimeter), sofern sie nicht der meß
technischen Kontrolle gemäß § 12 b unterlie
gen, 

12. Meßgeräte zur Bestimmung der Aktivität von 
Radionukliden. " 

4. Nach § 8 Abs. 4 werden die folgenden Absätze 
angefügt: 

2 
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,,(5) Die Im . Abs. 1 genannten Meßgeräte 
unterliegen nicht der Eichpflicht, wenn sie aus
schließlich zur Herstellung von Fertigpackungen 
dienen, die gemäß § 19 von der Eichbehörde 
überwacht werden. 

(6) Viehwaagen, das .sind Waagen zur Bestim
mung der Masse von Lebendvieh mit einer 
Höchstlast bis zu 1 500 kg, die nur für den 
innerbetrieblichen Gebrauch verwendet werden, 
unterliegen nicht der Eichpflicht. Diese Waagen 
müssen deutlich und gut sichtbar die Aufschrift 
"Nicht zulässig im rechts geschäftlichen Verkehr" 
tragen und sind der Eichbehörde zu melden." 

5. § 11  lautet: 
,,§ 11. Der Eichpflicht unterliegen 
1. Meßgeräte gemäß § 8 Abs. 1, die zur Herstel

lung und Kontrolle von Arzneimitteln verwen
det oder bereitgehalten werden, . 

2. Säuglingswaagen, die in Krankenanstalten, 
Mütterberatungs- und FürsorgesteIlen, in 
ärztlichen Ordinationen oder von Hebammen 
verwendet oder bereitgehalten werden, 

3. Dosimeter für ionisierende Strahlung, und 
zwar Photonenstrahlung und von Beschleuni
gern erzeugte Elektronenstrahlung, die in der 
Heilkunde verwendet oder bereitgehalten 
werden, sofern sie nicht der meßtechnischen 
Kontrolle gemäß § 12 b unterliegen, 

4. Meßgeräte zur Bestimmung von Kennwerten 
des Schalls einschließlich der zugehörigen 
Prüfeinrichtungen, wenn sie zur Feststellung 
einer Gesundheitsgefährdung oder der Not
wendigkeit von Schallschutzmaßnahmen ver
wendet oder bereitgehalten werden, 

5. Meßgeräte zur Bestimmung der Aktivität von 
Radionukliden, wenn sie in der Heilkunde 
verwendet oder bereitgehalten werden." 

6. Nach § 12 a Abs. 4 wird folgender Absatz 
angefügt: 

,,(5) Im Ausland durchgeführte meßtechnische 
Kontrollen von graduierten medizinischen Spritzen 
sind den inländischen gleichzuhalten, wenn die 
Gegenseitigkeit und Gleichwertigkeit durch iiltp-r
nationale Übereinkommen gesichert ist. Der Bun
desminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat 
das Vorliegen von Gegenseitigkeit und Gleichwer
tigkeit durch Verordnung festzustellen." 

7. § 13 Abs. 1 lautet: 
,,(1) Der Eichpflicht unterliegen die nachstehend 

genannten Meßgeräte, wenn ihre Verwendung auf 
Grund geltender Rechtsvorschriften oder im Zu
sammenhang damit ergangener behördlicher V erfü
gungen vorgeschrieben ist: 

1. Meßgeräte zur Bestimmung des Druckes von 
Flüssigkeiten und Gasen, ausgenommen sol
che an Sterilisations-und Desinfektionsgerä
ten, 

2. Meßgeräte zur Bestimmung der Temperatur, 
ausgenommen solche an Sterilisations- und 
Desinfektionsgerä ten, 

3. Dosimeter für ionisierende Strahlung, und 
zwar Photonenstrahlung, sofern sie nicht der 
meßtechnischen Kontrolle gemäß § 12 b un
terliegen und 

4. Meßgeräte zur Bestimmung der Aktivität von 
Radionukliden. " 

8. § 13 Abs. 2 Z 4 lautet: 

,,4. Meßgeräte zur Bestimmung von Kennwerten 
des Schalls einschließlich der zugehörigen 
Prüfeinrichtungen," 

9. § 14 lautet: 

,,§ 1 4. Die eichpflichtigen Meßgeräte sind inner
halb bestimmter Fristen zur Nacheichung vorzule
gen." 

10. Im § 15 Z 4lit. c wird die Wortfolge "ÖVE 
P 30, TeiI1l1969" durch die Wortfolge "ÖVE 
P 30/1991" ersetzt. 

11. § 15 Z 4 lit. e lautet: 

"e) bei Härteprüfdiamanten," . 

.. 12. § 15 Z 6 lit. d lautet: 

"d) bei elektrischen Tarifgeräten,". 

13. § 15 Z 7 lautet: 
,,7. 10 Jahre 

a) bei Lagerbehältern mit Ausnahme der in 
§ 17 Z 3 und 4 angeführten, 

b) bei Peilstäben mit einer nach dem Raumin
halt geteilten Skala, 

c) bei Transportbehältern auf Schiffen,". 

14. § 17 Z 1 1  lautet: 

,,1 1. Fässer aus Edelstahl bis höchstens 50 I,". 

15. Im § 17 Z 12 wird der Punkt am Satzende 
durch einen Beistrich ersetzt und folgende Z 13 
angefügt: 

,,13. Drehkolbengaszähler und Schraubenradgas
zähler." 

16. Im § 18 Z 3 wird am Satzende der Punkt 
durch einen Beistrich ersetzt und folgende Z 4 
angefügt: 

,,4. unter Bedachtnahme auf den Stand der 
Wissenschaft und Technik, völkerrechtliche 
Verpflichtungen der Republik Österreich, 
vergleichbare Vorschriften des Auslande� 
sowie Richtlinien internationaler Organisa
tionen und Staatengemeinschaften Anforde
rungen festzulegen, um die Gegenseitigkeit . 
und Gleichwertigkei.t im Hinblick auf die 
§§ 12 a, 20, 29, 36, 38 und 58 sicherzustellen." 
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17. § 19 lautet: 

,,§ 19. Schankgefäße und Fertigpackungen ·sind 
nicht eichpflichtig. Sie unterliegen jedoch den 
Bestimmungen der §§ 20 bis 29; die Eirihaltung 
dieser Bestimmungen ist durch die Eichbehörde zu 
überwachen." 

-

18. Nach § 20 Abs. 2 wird folgender Absatz 
angefügt: 

,,(3) Im Ausland zugelassene Herstellerzeichen 
von Schankgefäßen sind den inländischen gleichzu
halten, wenn die Gegenseitigkeit und Gleichwertig
keit durch internationale Übereinkommen gesichert 
ist. Der Bundesminister für wirtschaftliche Angele
genheiten hat das Vorliegen von Gegenseitigkeit 
und Gleichwertigkeit durch Verordnung festzustel
len." 

19. Die §§ 24 bis 29 einschließlich der Überschrift 
lauten: 

. 

,,2. Fertigpackungen 

§ 24. (1) Fertigpackungen im Sinne dieses 
Bundesgesetzes sind Erze.ugnisse in Behältnissen 
beliebiger Art, die in Abwesenheit des Käufers 
abgepackt und verschlossen werden, wobei die 
Menge des darin enthaltenen Erzeugnisses einen 
vorausbestimmten Wert besitzt und ohne Öffnen 
oder merkliche Veränderung der Verpackung nicht 
verändert werden kann. Ausgenommen davon sind 
Erzeugnisse in Behältnissen, die für den Letztver
braucher im Wege unmittelbarer Verkaufsvorberei
tung abgepackt werden. 

(2), Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist: 
1. Füllmenge die Menge, die eine einzelne 

Fertigpackung enthält, 
2. Nennfüllmenge die auf der Fertigpackung 

angegebene Menge, 
3. Inverkehrbringen das Anbieten, Importieren, 

Vorrätighalten zum Verkauf oder Feilhalten: 

§ 25. (1) Fertigpackungen gleicher Nennfüll
menge dürfen gewerbsmäßig nur so hergestellt 
werden, daß die Füllmenge zum Zeitpunkt der 
Herstellung im Mittel die Nennfüllmenge nicht 
unterschreitet (mittlere Füllmenge) und die nach 
§ 27 festgelegte Minusabweichung nicht überschrei
tet. 

(2) Fertigpackungen gleicher Nennfüllmenge 
dürfen gewerbsmäßig nur eingeführt werden, wenn 
die Füllmenge zum Zeitpunkt der Herstellung im 
Mittel die Nennfüllmenge nicht unterschreitet und 
die nach § 27 festgelegte Minusabweichung nicht 
überschreitet. 

(3) Fertigpackungen gleicher Nennfüllmenge 
müssen, wenn sie erstmals gewerbsmäßig in den 
Verkehr gebracht werden, eine Füllmenge enthal
ten, die zu diesem ZeitpUnkt eine' nach § 27 
festgelegte Minusabweichung nicht überschreitet. 

§ 26. (1) Fertigpackungen dürfen gewerbsmäßig 
nur in den Verkehr gebracht werden, wenn auf 
ihnen leicht erkennba� und deutlich lesbar die 
Nennfüllmenge in einer gesetzlichen Maßeinheit 
oder nach Stückzahl angegeben ist. 

(2) Abs. 1 gilt nicht, soweit andere Rechtsvor
schriften Bestimrimngen über eine Mengenkenn
zeichnung enthalten. 

§ 27. Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten kann unter Bedachtnahme auf den 
Stand der Wissenschaft und Technik, völkerrechtli
che Verpflichtungen der Republik Österreich, 
vergleichbare Vorschriften des Auslandes sowie 
Richtlinien internationaler Organisationen. und 
Staatengemeinschaften folgende Anforderungen 
durch Verordnung festlegen: 

1. die bestimmten Füllgütern zugeordneten 
Nennfüllmengen, 

. 

2. die zulässigen Abweichungen und Streuun
gen der Füllmengen von Fertigpackungen 
von den Nennfüllmengen, . 

3. die zulässigen Nennfüllmengen, die zulässi
gen Volumina oder Abmessungen von 
Behältnissen, 

4. geeignete von den Betrieben durchzufüh
rende Kontrollen und Aufzeichnungen, um 
die Einhaltung der Vorschriften betreffend 
Fertigpackungen überprüfen zu können; die 
Aufzeichnungen sind fünf Jahre aufzube
wahren und der Eichbehörde auf Verlangert 
zur Einsicht vorzulegen, 

5. Meßgeräte oder Kontrolleinrichtungen, die 
vom Abfüller oder Importeur zur Prüfung 
und Kontrolle von Fertigpackungen bereit
zuhalten und zu verwenden sind; die 
Meßgeräte unterliegen gemäß § 8 Abs. 3 der 
Eichpflicht, 

6. daß· Nennfüllmengen von Fertigpackungen 
mit bestimmten Erzeugnissen nur in' be-. 
stimmten Maßeinheiten oder Größen anzu
geben sind, 

7. daß auf Packungen, die aus mehreren 
einzelnen Fertigpackungen bestehen (Sam
melpackungen), die Anzahl dieser Fertigpak
kungen und die Nen!lfüllmenge der einzel
nen Fertigpackungen anzugeben sind, 

8. daß die Bestimmungen betreffend Fertigpak
kungen auf unverpackte Backwaren gleicher 
Masse und anderer Verkaufseinheiten ohne 
Umhüllung sowie auf das Abtropfgewicht 
vonlebensmitteln anzuwenden sind, 

9. Art, Form und Schriftgröße der Aufschriften, 
10. die Angabe des Herstellers der Fertigpackung 

oder desjenigen, der sie in den Verkehr 
pringt, 

1 1. die Angabe des Volumens von Behältnissen 
sowie die bei der Herstellung dieser Behält
nisse einzuhaltenden Anforderungen an die 
V olumina sowie die Fehlergrenzen, 
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12. die Angabe des Volumens, des Randvollvolu
mens oder der· Füllhöhe, die Angabe eines 
vom Bundesamt für Eich- und Vermessungs
wesen zugelassenen Herstellerzeichens und 
sonstiger Kennzeichen auf Behältnissen aus 
formbeständigen Werkstoffen für Fertigpak
kungen mit flüssigen Füllgütern (Maßbehält
nisse) sowie die bei der Herstellung dieser 
Behältnisse einzuhaltenden Anforderungen 
an die Richtigkeit des Volumens, 

13. die Temperatur, auf die das Volumen des 
Erzeugnisses bei der Füllung zu b�iehen ist, 

14. sonstige für eine einheitliche Bestimmung der 
Füllmenge erhebliche Bedingungen und 
Methoden, 

15. die Att und den Umfang der Prüfung der 
Überwachung und Einhaltung der Vorschrif
ten über Fertigpackungen und 

16. den Befüllungsgrad von Verpackungen, also 
das Verhältnis von Nennfüll�enge und 
Packmittelvolumen für bestimmte Füllgüter. 

§ 28. Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten kann unter Bedachtnahme auf die 
Erfordernisse der Meßtechnik und vergleichbare 
Vorschriften des Auslandes zur Erleichterung des 
Handels mit Fertigpackungen durch Verordnung 
festlegen: 

1. daß die Vorschriften betreffend Fertigpackun
gen nicht anzuwenden sind auf 
a) Fertigpackungen, die ausgeführt werden, 
b) Gratisproben und geeichte Behältnisse, 
c) Fertigpackungen, . die für die Versorgung 

von Flugzeugen, Schiffen oder Zügen oder 
für den Verkauf in Duty-free-Shops 
bestimmt sind, 

2. bestimmte Größenwerte für die Nennfüll
menge von Fertigpackungen oder das V olu
men von Packmitteln, 

3. daß für Fertigpackungen, die nicht nach 
Masse, Volumen oder Stückzahl abgegeben 
werden, anstelle der in § 27 vorgeschriebenen 
Regelung andere· Anforderungen an die 
Richtigkeit der Menge festgelegt werden. 

§ 29. (1) Herstellerzeichen für Maßbehältnisse 
sind vom Bundesamt für Eich-und Vermess·ungswe
sen auf Antrag des Herstellers zuzulassen, wenn 
keine Gefahr ·einer Verwechslung mit anderen 
bereits zugelassenen Herstellerzeichen besteht. Die 
Herstellerzeichen sind im "Amtsblatt für das 
Eichwesen" zu veröffentlichen. 

(2) Im Ausland zugelassene Herstellerzeichen 
von Maßbehältnissen sowie in anderen Ländern 
durchgeführte Prüfungen zur Füllmengenkontrolle 
von Fertigpackungen und zur Kontrolle der 
Richtigkeit von Maßbehältnissen sind den inländi
schen gleichzuhalten, wenn die Gegenseitigkeit und 
Gleichwertigkeit durch internationale Übereinkomc 
men gesichert sind. Der Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten hat die Gegensei-

tigkeit und Gleichwertigkeit durch Verordnung 
festzustellen. " 

20. § 32 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Die Geschäfte der Eichämter werden von 
Organwaltern des Bundesamtes für Eich- und 
Vermessungswesen (Inspektoren der Eichaufsichts
bezirke) überwacht." 

21. § 36 lautet: 
,,§ 36. (1) Die Eichung besteht aus der eichtechni

schen Prüfung und Stempelung von Meßgeräten 
durch die Eichbehörde. 

(2) Die Eichung eines ungeeichten Meßgerätes 
heißt Ersteichung (Neueichung). Die innerhalb der 
Nacheichfrist vorgenommene Eichung heißt Nach
eichung. 

(3) Die Ausführungsformen der bei der Eichung 
zu verwendenden Stempel sind durch Verordnung 
des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegen
heiten festzulegen. 

(4) Die ausländische Ersteichung eines Meßgerä
tes ist der inländischen gleichwertig, wenn die 
Gegenseitigkeit und Gleichwertigkeit der Eichun
gen 'durch internationale Übereinkommen gesichert 
sind. Der Bundesminister für wirtschaftliche Ange, 
legenheiten hat das Vorliegen von Gegenseitigkeit 
und Gleichwertigkeit durch Verordnung festzustel
len." 

22. § 37 lautet: 
,,§ 37. Als geeicht dürfen nur Meßgeräte 

bezeichnet werden, auf die die Voraussetzungen des 
§ 36 Abs. 1 oder Abs. 4 zutreffen." 

23. § 38 samt Überschrift lautet: 

"Zulassung zur Eichung 

§ 38. (1) Eichfähig sind nur Meßgeräte, die vom 
Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen zur 
Eichung zugelassen sind. Nicht eichfähige Meßge
räte dürfen nicht als eichfähig bezeichnet werden. 

(2) Zur Eichung zuzulassen sind nur Meßgeräte 
oder Meßgeräteteile; deren physikalische Grund
lage und technische Ausführung die Richtigkeit und 
Zuverlässigkeit dieser Meßgeräte mindestens für die 
Dauer der für sie festgelegten Nacheichfristen 
sicherstellen. 

(3) Die Zulassung der Meßgeräte oder Meßgerä
teteile erfolgt aufgrund des Ergebnisses· einer 
eingehenden' physikalisch-technischen Untersu
chung. 

(4) Die physikalisch-technische Untersuchung 
gemäß Abs. 3 hat sich auf das Gesamtverhalten der 
Meßgeräte oder Meßgeräteteile bei den für die 
praktische Verwendung in Betracht kommenden 
Betriebsbedingungen zu erstrecken. Insbesondere 
ist zu untersuchen, ob die bei der Verwendung zu 
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erwartenden Veränderungen der meßtechnischen 
Eigenschaften der Meßgeräte oder Meßgeräteteile 
in solchen Grenzen bleiben, daß die Meßgeräte 
innerhalb der Nacheichfrist den für die Verkehrsfä
higkei� geltenden Anforderunge� (§§ 45 bis 47) 
voraussichtlich genügen werden. 

(5) Das Bundesamt für Eich- und Vermessungs
wesen kann Meßergebnisse ausländischer metrolo
gischer Staatsinstitute anerkennen, wenn zum 
Zeitpunkt der Zulassung Gegenseitigkeit und 
Gleichwertigkeit vorliegt. 

(6) Die ausländische Zulassung von Meßgeräten 
oder Meßgeräteteilen ist der inländischen gleich
wertig, wenn die Gegenseitigkeit und Gleichwertig
keit der Zulassungen durch internationale Überein
kommen gesichert sind. Der Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten hat das Vorliegen 
von Gegenseitigkeit und Gleichwertigkeit durch 
Verordnung festzustellen. 

(7) Ist es für die physikalisch-technische Untersu
chung notwendig oder zweckmäßig, die Meßgeräte 
am Herstellungs- oder Aufstellungsort entspre
chend den Anforderungen an die Meßgeräte zu 
prüfen, so können diese Meßgeräte - bei Einhalten 
der Eichfehlergrenzen - mit einem Eichstempel 
versehen werden und im eichpflichtigen Verkehr 
verwendet werden. Werden diese Meßgeräte nicht 
zur Eichung zugelassen, so ist mit dem Abschluß des 
Zulassungsverfahrens der Eichstempel zu entwer
ten. 

(8) Die näheren Bestimmungen über die Ar�en 
der Zulassung, die Zulassungsprüfung und Erpro
bung der Meßgeräte oder Meßgeräteteile, die 

'Zulassungserteilung, die Beschränkung, die Aufhe
bung und das Erlöschen der Zulassung sind durch 
Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche 
Angelegenheiten festzulegen." 

. 

24. § 39 Abs. 3 lautet: 
,,(3) Die Eichvorschriften können vorsehen: 
1. daß Meßgeräte auch dann nachgeeicht werden 

dürfen, wenn sie nach der Änderung der 
Eichvorschriften die neuen Eichfehlergrenzen 
einhalten, den bisherigen Zulassungsbestim
mungen entsprechen, die vollständige Einhal
tung der neuen Eichvorschriften jedoch 
wirtschaftlich unzumutbar wäre; 

, 2. daß die eichtechnische Prüfung von Meßgerä
ten ohne Justiermöglichkeit, die beim Herstel
ler im Anschluß an die automatische Serien
produktion zur Eichung vorgelegt werden, 
nach statistischen Methoden durchgeführt 
werden kann." 

25. § 44 lautet: 

,,§ 44. Ein geeichtes Meßgerät gilt nur bei 
Einhaltung der entsprechenden Zulassungsanforde� 
rungen und Verwendungsbestimmungen als ge-
eicht." . 

26. § 45 lautet: 

,,§ 45. (1) Nach der Eichung unrichtig gewordene 
Meßgeräte dürfen im eichpflichtigen Verkehr nicht 
verwendet oder bereitgehalten werden. Sie gelten 
als unrichtig, wenn die VerkehI'sfehlergrenzen 
überschritten werden. 

(2) Um die Verwendung von Meßgeräten nach 
Reparaturen bis zur Eichung zu ermöglichen, kann 
die Eichbehörde durch Bescheid geeignete Personen 
ermächtigen, nach erfolgter Justierung der Meßge
räte . diese mit den im Bescheid festgelegten 
Sicherungszeichen zu verschließen, um Eingriffe in 
das Meßgerät, die Einfluß auf ·.die meßtechnischen 
Eigenschaften des Meßgerätes haben können, bis 
zur Eichung zu verhindern. 

(3) Die ermächtigte Person hat die erfolgte 
Anbringung des Sicherheitszeichens unverzüglich 
der Eichbehörde schriftlich zu melden .. 

(4) Nach der Anbringung des Sicherheitszeichens 
ist unverzüglich der Antrag auf Eichung zu stellen. 

(5) Zur Anb;ingung von Sicherheitszeichen 
können nur Personen ermächtigt werden, die über 
eine· für die betreffenden Meßgeräte einschlägige 
fachliche Ausbildung verfügen und eine mindestens 
dteijähr�ge einschlägige Berufsausbildung nachwei
sen können. Die Eichbehörde hat sich vom 

_ Vorliegen der Voraussetzungen zu überzeugen und 
gegebenenfalls die Ermächtigung zu erteilen. 

(6). Die Ermächtigung ist zu entziehen, wenn die 
Zuverlässigkeit oder die Voraussetzungen für die 
Erteilung nicht mehr gegeben sind." 

27. § 48 Abs. 4 entfällt. 

28. Die §§ 58 bis 62 samt Überschrift lauten: 

"Dritter Teil 

Prüfwesen 

Abschnitt A 

Ka librierdienst 

§ 58. (1) Jede juristische und physische Person 
oder Personengesellschaft des Handelsrechtes, die 
sich regelmäßig mit dem Messen physikalischer 
Größen und mit dem meßtechnischen Beurteilen 
nicht eichpflichtiger Meßgeräte, Maßverkörperun
gen oder Meßeinrichtungen befaßt und über das 
Meßergebnis Zeugnisse ausstellt, kann vom Bundes
minister für wirtschaftliche Angelegenheiten als 
staatlich akkreditierte Kalibrierstelle zugelassen 
werden. 

(2) Die von den staatlich akkreditierten Kalibrier
stellen ausgestellten Zeugnisse sind öffentliche 
Urkunden. 
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(3) Im Ausland durchgeführte Kalibtierungen 
von Meßgeräten sind den inländischen gleichzuhal
ten, wenn die Gegenseitigkeit und Gleichwertigkeit 
gesichert ist: Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten hat das Vorliegen von Gegensei
tigkeit und Gleichwertigkeit durch Verordnung 
festzustellen. 

§ 59. (1) Durch Verordnung des Bundesministers 
für wirtschaftliche Angelegenheiten sind unter 
Bedachtnahme auf den Stand der Wissenschaft und 
Technik, . völkerrechtliche Verpflichtungen der 
Republik Österreich, vergleichbare Vorschriften des 
Auslandes sowie Richtlinien internationaler Organi
sationen und Staatengemeinschaften durch Verord
nung festzulegen: 

1. die Rechte und Pflichten der Kalibrierstellen ; 
2. die Anforderungen an Kalibrierstellen, insbe

sondere hinsichtlich Personal und Ausstat
tung; 

3. die Überwachung und Kontrolle von Kali
brierstellen; 

4. Kalibrierzeichen. 
(2) Die Berechtigung zur Führung einer "Kali

brietstelle ist vom Bundesminister für wirtschaftli
che Angelegenheiten zu entziehen, wenn die 
Voraussetzungen nicht mehr erfüllt sind und die 
Mängel nicht innerhalb einer angemessenen Frist 
behoben werden können. 

Abschnitt B 

P l'Üfdienst 

§ 60. Dem Bundesamt für Eich- und Vermes
sungswesen kommt insofern Rechtspersönlichkeit 
zu, als es berechtigt ist:· 

1. Verträge über die Durchführung physikalisch
technischer Prüfungen abzuschließen; 

2. durch unentgeltliche Rechtsgeschäfte Vermö
gen und Rechte zu erwerberi und hievon im 
eigenen Namen. zur Erfüllung des physika
lisch-technischen Prüfdienstes Gebrauch zu 
machen; 

3. mit Genehmigung des Bundesministers für 
wirtschaftliche Angelegenheiten die Mitglied-
schaft zu Vereinen, anderen juristischen 
Personen oder zwischenstaatlichen Organisa
tionen, deren Zweck die Förderung des 
physikalisch-technischen Prüfdienstes ist, zu 
erwerben. 

§ 61. (1) Im physikalisch-technischen Prüfdienst 
1. sind Meßgeräte unter Anschluß an die 

nationalen Etalons zu prüfen; 
2. ist die Übereinstimmung von Meßgeräten mit 

bestehenden Vorschriften oder Normen zu 
" bestätigen; 

3. sind physikalisch-technische Untersuchungen 
durchzuführen; 

4. ist die Meßtechnik durch wissenschaftliche 
Arbeiten zu fördern. 

(2) Die im Rahmen des physikalisch-technischen 
Prüfdienstes ausgestellten Prüfzeugnisse sind öf
fentliche Urkunden. 

§ 62. (1) Soweit das Bundesamt für Eich- und 
Vermessungswesen im Rahmen des § 60 tätig wird, 
hat es nach den Grundsätzen eines ordentlichen 
Kaufmannes zu gebaren. Dem Buridesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten ist jährlich ein 
Rechnungsabschluß in der von diesem festzusetzen
den Form vorzulegen und ihm jederzeit Einsicht in 
die Gebarungsunterlagen zu gewähren, Die Buch
führung sowie die sonstige Vermögens-, Personal
und Inventarverwaltung im Rahmen des § 60 kann 
gegen Ersatz der Aufwendungen aus dem Vermö
gen gemäß § 60 auch Verwaltungseinrichtungen 
übertragen werden. 

(2) Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten hat das Recht, die Gebarung, die 
sich aus der Privatrechtsfähigkeit ergibt, auf die 
Übereinstimmung mit bestehenden Rechtsvorschrif
ten und die ziffernmäßige Richtigkeit zu prüfen. 
Die Gebarung unterliegt der Kontrolle durch den 
Rechnungshof. 

(3) Auf Dienstverträge, die im Rahmen des Abs. 1 
abgeschlossen werden, ist das Angestelltengesetz, 
BGBI. Nr.292/1921, in der jeweils geltenden 
Fassung anzuwenden." 

' 

29. § 63 lautet: 
,,§ 63. (1) Zuwiderhandlungen gegen die Bestim

mungen dieses Bundesgesetzes oder der auf Grund 
dieses Bundesgesetzes ergangenen Verordnungen, 
Entscheidungeq oder Verfügungen werden, sofern 
sie nicht nach anderen Vorschriften mit einer 
strengeren Strafe bedroht sind oder ein gerichtlich 
zu ahndender Tatbestand vorliegt, von der Bezirks
verwaltungsbehörde als Verwaltungsübertretung 
mit einer Geldstrafe bis zu 150 000 S bestraft, auch 
wenn es beim Versuch geblieben ist. 

(2) Gegen Straferkenntnisse oder Einstellungs
verfügungen . steht der Eichbehörde die Berufung 
zu." 

30. Die §§ 64 bis 70 einschließlich der Überschrif-
ten lauten: 

. 

"Fünfter Teil 

Überga n g s-und Sc hl ußbe s t i m m un g e n  

1. Gesetzl iche Maße 
§ 64. Bisher zur Eichung zugelassene Waagen mit 

anderen Zeichen für Karat als "ct" dürfen weiterhin 
geeicht werden. 

2. E ichpfl icht 
§ 65. (1) Die Bestimmungen der §§ 8 Abs. 1 Z 10, 

1 1  Z 4 und 13 Abs. 2 Z 4 treten hinsichtlich der 
Eichpflicht von Meßgeräten zur Bestimmung yon 
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Kennwerten des Schalls einschließlich der,zugehöri
gen Prüfeinrichtungen mit 1. Jänner 1993 in Kraft. 
Die schon bestehende Eichpflicht von Meßgeräten 
zur Bestimmung des Schalldruckpegels einschließ
lich der zugehörigen Prüfschallquellen wird davon 
nicht berührt. ' 

(2) Die Bestimmungen des § 8 Abs. 1 Z 12 treten 
hinsichtlich der Eichpflicht von Meßgeräten zur . 
Bestimmung der Aktivität von Radionukliden mit 
1. Jänner 1993 in Kraft. 

3. Schankgefäße 

§ 66. Schankgefäße ohne Herstellerzeichen dür
fen noch bis 31. Dezember 1994 zum entgeltlichen 
Ausschank ierwendet werden. 

- 4. Fe rtigpackungen 

§ 67. (1) Die Bestimmungen der §§ 8 Abs. 5 und 
24 bis 29 treten mit 1. Jänner 1993 in Kraft. 

(2) Die Verordnung des Bundesministers für 
wirtschaftliche Angelegenheiten über eichrechtliche 
Vorschriften für Flaschen, BGBl. Nr. 315/19<JO, gilt 
bis zur Erlassung der Durchführungsverordnungen 
zu § 27 dieses Bundesgesetzes (Fertigpackungsver
ordnungen) als Verordnung im Sinne dieser 
Gesetzesbestimmung. 

5. Prüfwesen 

§ 68. Die Bestimmungen der §§ 58 bis 62 treten 
mit 1. Jänner 1993 in Kraft. Bis zu diesem Zeitpunkt 

gelten die derzeitigen Bestimmungen der §§ 58 bis 
62 weiter. 

6. Schlußbestimmungen 

§ 69. ( 1) Wird dieses Bundesgesetz geändert, so 
dürfen Verordnungen auf Grund der geänderten 
Bestimmungen schon vor dem der Kundmachung 
der Änderung folgenden Tag an erlassen, jedoch 
nicht vor dem Inkrafttreten der durchzuführenden 
Bestimmung in Kraft gesetzt werden. 

(2)' Bestimmungen über die als Schiffseichung 
bezeichnete Vermessung der Binnenschiffe werden 
durch dieses Bundesgesetz nicht berührt. 

§ 70. (1) Die Verordnung über die Neufassung 
der Eichordnung vom 24. Jänner 1942, Reichsge
setzblatt I,Seite 63, sowie die Eichordnung vom 
24. Jänner 1942 (Amtsblatt der Physikalisch-Tech
nischen ReichsanstaIt, 15. Reihe, Beilage zu Nr. 10) 
treten, soweit sie noch in Geltung stehen,' außer 
Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesministe,r für wirtschaftliche Angelegen
heiten, hinsichtlich der §§ 27 und 28 im Einverneh
men mit dem Bundesminister für Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutz, hinsichtlich des § 57 
Abs. 1 im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Finanzen, betraut." 
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